
Gerichtsbiologie

tern, außerhalb des Verfahrens u. U. 
auch nur vom Vorsitzenden, erlassen 
wird. Durch Beschluß entscheiden 
die gesellschaftlichen Gerichte über 
die Rechtsverletzung, den geltend 
gemachten Anspruch oder die Bestä
tigung einer Einigung.

Gerichtsbiologie: Teilgebiet der na
turwissenschaftlich-technischen Kri
minalistik, zur Vereinigung und Ver
allgemeinerung der Erkenntnisse der 
Biologie (Teildisziplinen wie Zoolo
gie, Botanik, Mikrobiologie, Hydro
biologie oder Immunbiologie) mit 
Ergebnissen verschiedenster anderer 
naturwissenschaftlich-technischer 
Disziplinen, um sie zur Verhütung, 
Verhinderung, Aufdeckung und Auf
klärung von Straftaten u. a. krimi
nalistisch relevanten Ereignissen in 
der Praxis anzuwenden. Zur G. wird 
in der DDR auch die Textilunter
suchung gezählt.
Die Aufgabenstellung der G. umfaßt 
somit die Organisation und Realisie
rung einer praxisbezogenen For
schung sowie Aus- und Weiterbildung 
zur Sicherstellung des wissenschaft
lich-technischen Vorlaufs, um die 
Suche, Sicherung, operative 
Spurenauswertung und Begutach
tung —> biologischer Spuren effektiv 
zu gestalten. biologische Unter
suchungen

Gerichtschemie: Teilgebiet der na
turwissenschaftlichen Kriminalistik, 
das unter Nutzung chemischer, phy
sikochemischer und auch physikali
scher Erkenntnisse und Verfahren 
zur Suche und Sicherung von -> Sub- 
stanzspuren und durch deren um
fassende Untersuchung zur Klärung 
kriminalistisch relevanter Sachver
halte und Prozesse und damit zur 
Täterermittlung und zur —> Beweis
führung im Strafverfahren beiträgt. 
Methoden der G. sind in zahlreichen 
naturwissenschaftlich-technischen

Einzeldisziplinen der Kriminalistik 
integriert (Dokumentenuntersu
chung, Ballistik, Daktyloskopie, Tras
sologie). Für G. sind noch die Bezeich
nungen kriminalistische bzw. forensi
sche Chemie im Gebrauch.

Gerichtskritik: Beschluß eines staat
lichen Gerichts, mit dem Rechtsver
letzungen durch andere staatliche 
oder wirtschaftsleitende Organe, Ein
richtungen, Organisationen usw. oder 
auch nachgeordnete Gerichte, des 
Staatsanwalts und der Untersu
chungsorgane kritisiert werden. Die
G. enthält eine Begründung, фе An
gabe des verletzten Gesetzes und 
Forderungen zur Beseitigung der 
Ursachen und Bedingungen der fest
gestellten Rechtsverletzungen. Zu 
einer G. ist innerhalb von zwei Wo
chen Stellung zu nehmen.

gerichtsmedizinische Identifizierung
-> gerichtliche Medizin

gerichtsmedizinisches Gutachten
gerichtliche Medizin

Gerichtspsychiatrie -> forensische 
Psychiatrie

Gerichtspsychologie: psychologische 
Zweigdisziplin, die sich speziell mit 
psychologischen Problemen und 
Aspekten befaßt, die in direktem Zu
sammenhang mit der Verwirklichung 
des sozialistischen Rechts stehen.
Der Begriff G. wird international 
unterschiedlich im wissenschaftli
chen Sprachgebrauch verwendet. Er 
reicht von der engeren Expertisen- 
Psychologie bis zur Bezeichnung 
jener komplexen Zweigdisziplin der 
Psychologie, die als forensische Psy
chologie bezeichnet wird und die u. a. 
auch in der Kriminalistik sowie bei 
der Wiedereingliederung aus dem 
Strafvollzug entlassener Strafrechts
verletzer in das gesellschaftliche
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